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a) Planzeichenerklärung und Festsetzungen des Bebauungsplanes nach § 9 (1) BauGB:

Präambel

Klinik
SO 1 - 5

Verfahrensvermerke

Umgrenzung der Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und 
Gemeinschaftsanlagen

Zweckbestimmung: bestehende und geplante Stellplätze mit ihren Zufahrten

Zweckbestimmung: bestehende und geplante Tiefgarage

Mit Geh- und Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen 

Art des Rechts: Geh-, Fahr- und Leitungsrecht
Begünstigte des Rechts: westlich angrenzender Grundstückseigentümer (Fl.St. 456)

St

TGa

GFL

Straßenverkehrsflächen (Öffentlich)

Straßenbegrenzungslinie

Ein- und Ausfahrtsbereiche

Bereiche ohne Ein- und Ausfahrten
(ausgenommen hiervon sind Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge)

Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-
immissionsschutzgesetzes (Innenraumpegel)

Maßnahmen nach VDI 2719 "Schalldämmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen"

Für das gesamte Plangebiet werden Innenraumpegel nach VDI 2719 [5] "Schalldämmung von 
Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen" festgesetzt. Zum Bauantragsverfahren ist ein Schall-
schutznachweis zum Schutz gegen Außenlärm nach VDI 2719 zu führen. 

Für die Dimensionierung der Außenbauteile sind folgende maximalen Innenpegel zu 
berücksichtigen:

Wohnräume tagsüber:                                              -  Mittlungspegel Lm 35 dB(A)

Schlafräume nachts:                                                  -  Mittlungspegel Lm 30 dB(A)

Kommunikations- und Arbeitsräume tagsüber:
- Einzelbüros                                                               -  Mittlungspegel Lm 40 dB(A)
- Büros für mehrere Personen                                 -  Mittlungspegel Lm 45 dB(A)
- Läden                                                                         -  Mittlungspegel Lm 50 dB(A).

Erhaltung von Einzelbäumen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB)

o

g

a

ü.NHN
TH max.

ü.NHN
OK max.

Nutzungssschablone

Art der 
baul. 

Nutzung

Höhe baul. Anlagen
Dachneigung

Dachform

0,8 bzw. 1,0

GRZBauweise

Baufeld I

Baufeld I

Flurstückgrenze

Flurstücknummer

Vorhandene Bebauung mit Hausnummer

Bestandshöhe Fahrbahn / Gelände in Meter (m) über Normalhöhennull (ü.NHN)

Kanaldeckel mit Höhenangabe (Oberkante) in Meter (m) über Normalhöhennull ü.NHN)

Örtliche Abgrenzungen wie z.B. Gehwege

Bestandsbaum, Art mit Stammumfang (StU) in cm

c) Sonstige Darstellungen ohne Normcharakter

Grundflächenzahl (GRZ) als Höchstmaß

Höhe baulicher Anlagen (OK = Oberkante) in Meter (m) über Normalhöhennull (ü.NHN) als 
Höchstmaß

-  Die zulässige Höhe baulicher Anlagen ergibt sich aus der in der Planzeichnung festgesetzten 
   maximalen Oberkante baulicher Anlagen (OK max.) in Meter (m) über Normalhöhennull
   (ü.NHN). 
-  Untergeordnete bauliche Anlagen wie z.B. Kamine, Schornsteine, Lüftungsschächte, Solar-
   anlagen u.ä. sind von der v.g. Höhenfestsetzung ausgenommen.
-  Notwendige Technikräume sind bis zu einem Drittel der Grundfläche der Dachfläche bei einer 
   maximalen Höhe von 3 m über Oberkante Gebäudehöhe ebenfalls von den v.g. Höhenfest-
   setzungen ausgenommen. Hierbei müssen die  Außenwände der Technikräume von den der 
   öffentlichen Verkehrsfläche zugewandten Gebäudeseiten einen Mindestabstand von 3,00 m 
   aufweisen.

Höhe baulicher Anlagen (TH = Traufhöhe) in Meter (m) über Normalhöhennull (ü.NHN) als 
Höchstmaß

-  Die zulässige Höhe baulicher Anlagen ergibt sich aus der in der Planzeichnung festgesetzten 
   maximalen Traufhöhe (TH max.) in Meter (m) über Normalhöhennull (ü.NHN). 

Offene Bauweise

Geschlossene Bauweise

Abweichende Bauweise
Gemäß § 22 Abs. 4 BauNVO können Gebäude abweichend von der offenen Bauweise auch mit 
einer Länge von mehr als 50 m errichtet werden.

Baulinie

Baugrenze (mit Baufeldern)

Bebauungsplan Nr. 419
"Erweiterung St. Marien-Krankenhaus"
im Stadtteil Siegen 

 
Maßstab 1:500 im Original (1.200 x 740 mm) 
Gemarkung Siegen, Flur 25
Stand: 26.04.2021

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

SONDERGEBIET „Klinik“
gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 11 BauNVO

Das Sondergebiet „Klinik“ dient der Unterbringung von Gebäuden, Anlagen und Einrichtungen 
für medizinische Behandlungen, für medizinische Praxen, für medizinische Forschungs- und 
Entwicklungszwecke, für medizinische Einrichtungen sowie als Personalwohnungen für 
Personen aus medizinischen, pharmazeutischen, wissenschaftlichen und Pflegeberufen des 
Klinikums, Klinik für Orthopädie, Unfall- und Handchirurgie und Sportverletzungen, Klinik für 
Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie, Klinik für Kardiologie, Angiologie und internistische 
Intensivmedizin, Klinik für Gastroenterologie, Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, Klinik 
für Hämatologie. Medizinische Onkologie und Palliativmedizin, Klinik für Radio-Onkologie, 
Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin, Belegabteilungen für Nuklearmedizin, Radiologie, 
Institut für Diagnostische Radiologie, Einrichtungen zur Aus-, Fort- und Weiterbildung, Hub-
schrauberlandeplatz. 

Im Rahmen dieser Zweckbestimmung sind allgemein zulässig: 

- Klinikgebäude, Ärztehaus für Fachmediziner 
- Praxen
- Einrichtungen für medizinische Rehabilitation 
- Anlagen für soziale und gesundheitliche Zwecke 
- Anlagen für Verwaltungen, Bewirtschaftung und Versorgung der Klinik 
- Wohngebäude mit betreutem Wohnen 
- dem Sondergebiet zugeordnete Apotheken
- Parkhäuser, Parkpaletten, Parkplätze des Sondergebietes

In den Gebieten SO 1 und SO 5 sind zusätzlich auch noch Wohngebäude zulässig.

Ausnahmsweise zulässig sind: 
- Anlagen für kirchliche und kulturelle Zwecke 
- Schank- und Speisewirtschaften zur Versorgung des Klinikgebietes 
- Betriebe des Beherbergungsgewerbes 
- Sonstige den Klinikbetrieb nicht störende Gewerbebetriebe 
- Personalwohnungen 

d) Hinweise

1.   Belange des Denkmalschutzes
Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und/oder naturgeschichtliche Bodenfunde, d.h. 
Mauern, alte Gräben, Einzelfunde, aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbe-
schaffenheit, Höhlen und Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen Lebens aus erdge-
schichtlicher Zeit) entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Stadt Siegen als Untere 
Denkmalschutzbehörde und/oder der LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe (Tel.: 02761-93750; 
Fax: 02761-9375-20) unverzüglich anzuzeigen und die Entdeckungsstätte mindestens 3 Werktage in unver-
ändertem Zustand zu erhalten (§§ 15 und 16 Denkmalschutzgesetz NRW), falls diese nicht vorher von den 
Denkmalbehörden freigegeben wird. 
Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist berechtigt, das Bodendenkmal zu bergen, auszuwerten und für 
wissenschaftliche Erforschung bis zu 6 Monaten in Besitz zu nehmen (§ 16 Abs.4 DSchG NW). Das Plangebiet 
ist, dort wo Bodeneingriffe geplant sind, durch Baggersondagen näher zu überprüfen um die Erhaltung, 
Ausdehnung bzw. Abgrenzung der zunächst vermuteten Bodendenkmäler - und damit auch die Relevanz für 
das weitere Verfahren - zu klären. Die Baggersondagen gehen aufgrund des in das DSchG NW aufgenommenen 
"Veranlasserprinzips" zu Lasten des Vorhabenträgers und sind von einer archäologischen Fachfirma durchzu-
führen. Die Sondagen bedürfen einer Grabungserlaubnis der Oberen Denkmalbehörde (vgl. § 13 DSchG NW)."

2.   Hinweis Freiflächengestaltungsplan 
Die geplante Gestaltung und Bepflanzung der nicht überbauten Grundstücksflächen sowie Freiflächen ist vom 
Bauherrn in einem Freiflächengestaltungsplan als Bestandteil eines Freistellungs- oder Bauantrags gemäß der 
Verordnung über bautechnische Prüfung (BauPrüfVO) einzureichen und darzustellen. Die Inhalte müssen ge-
eignet sei, die Einhaltung grünordnerischer Festsetzungen des Bebauungsplans, örtlicher Bauvorschriften sowie 
der Siegener Baumschutzsatzung zu prüfen. Neben Baumbestand (soweit vorhanden) sind insbesondere Grün-
flächen, sonstige Freiflächen, geplante Baumfällungen sowie vorgesehene Neupflanzungen von Gehölzen nach 
Standort, Art, Größe und Qualität differenziert darzustellen. 

3.   Hinweis Bodenaushub 
Zur Vermeidung von überschüssigem Erdmaterial ist vorrangig Massenausgleich anzustreben; dennoch anfallen-
der überschüssiger Bodenaushub ist in rechtlich zulässiger Weise zu verwerten oder auf einer abfallrechtlich zu-
gelassenen Deponie des Kreisgebietes zu beseitigen. Die untere Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde des 
Kreises Siegen-Wittgenstein ist daher an künftigen Bauleitplan- und Baugenehmigungsverfahren innerhalb des 
Plangebietes unbedingt zu beteiligen.  

4.    Kampfmittel 
Die gesamte Plangebietsfläche liegt innerhalb eines Bombenabwurfgebietes des 2. Weltkrieges. Es wurden 
Bombardierungen festgestellt. Im Falle erheblicher Bodeneingriffe im Bereich der kampfmittelbelasteten Fläche
 (> 0,70 m) ist eine Oberflächendetektion erforderlich. Es ist das „Merkblatt vorbereitender Maßnahmen zur 
Oberflächensondierung“ zu beachten. Ist der Erdaushub bei der Durchführung der Bauvorhaben der Erdaushub 
außergewöhnlich verfärbt oder werden verdächtige Gegenstände beobachtet, sind die Arbeiten sofort einzu-
tellen und der Kampfmittelräumdienst (KBD-WL) durch die örtliche Ordnungsbehörde oder Polizei zu be-
nachrichtigen.
Die Anwendung der Anlage 1 der Technischen Verwaltungsvorschrift für die Kampfmittelbeseitigung wird 
empfohlen. Im Falle eines Bodeneingriffes wird um vorherige rechtzeitige Rücksprache mit der Ordnungsver-
waltung der Stadt Siegen gebeten.
Vorab ist eine systematische Messwertaufnahme für die zu bebauende Flächen und Baugruben erforderlich. 

5.    Artenschutz

Abrissbeschränkung
Der Gebäudeabriss darf nur außerhalb der Wochenstuben- und Paarungszeit in der Zeit von Mitte November 
bis Ende Februar erfolgen, so dass der Verlust von möglicherweise belegten Brut- oder Niststätten von Höhlen 
bewohnenden Vögeln und Tagesverstecken bzw. Zwischenquartieren von Fledermäusen vermieden werden 
kann. Vor Abriss der Gebäude sind die Rolladenkästen nach Vorkommen von Zwergfledermäusen zu
untersuchen.

Beschränkung der Rodungszeit
Die zur Rodung vorgesehenen Gehölze dürfen nur außerhalb der Aktivitätszeit von Fledermäusen und der Brut- 
und Fortpflanzungszeit von Vögeln entfernt werden (Mitte November bis Ende Februar), so dass der Verlust von 
möglicherweise belegten Brut- oder Niststätten von Höhlen bewohnenden Vögeln und Tagesverstecken bzw. 
Zwischenquartieren von Fledermäusen vermieden werden kann.

Umweltbaubegleitung
Kann die Beschränkung der Fäll- und Abrisszeit nicht eingehalten werden, so ist alternativ eine Umweltbaube-
gleitung (UBB) durchzuführen. Im Rahmen der Umweltbaubegleitung stellt eine fachkundige Person im Auftrag 
des Vorhabenträgers vor der Fällung und des Abrisses der Gebäude sicher, dass bei den vorgesehenen Arbeiten 
keine Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG eintreten, also keine Tiere der potenziell vorkommenden 
Arten getötet, verletzt oder erheblich gestört werden. 
Auch nicht „planungsrelevante Vogelarten“, deren Nester und Brut gem. Art. 5 EU-Vogelschutz-Richtlinie eben-
falls nicht zerstört oder beschädigt werden dürfen, können im Rahmen der Umweltbaubegleitung erfasst und 
entsprechend behandelt werden.
Werden im Rahmen der Umweltbaubegleitung streng oder besonders geschützte Tierarten nachgewiesen, so 
sind die Fäll- und Abrissarbeiten umgehend zu unterbrechen und das weitere Vorgehen kurzfristig mit der 
Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Siegen-Wittgenstein abzustimmen. 

Beleuchtung
Die Beleuchtung von Grundstücken und des Straßenraumes sollte gemäß der Prämisse ausgerichtet sein: „so 
wenig Licht wie möglich und so viel wie nötig“. Das Licht sollte nur dorthin strahlen, wo es dringend benötigt 
wird. LED-Leuchten ist der Vorzug zu geben. Es sind keine Leuchten im hohen Spektralbereich (320-720 nm) 
wie Halogenleuchten oder mit Edelgas befüllte Lampen zu verwenden. 

Optimierungsmaßnahmen:

Neuschaffung von Spaltenquartieren
Da der Verlust von Spaltenquartieren nicht gänzlich auszuschließen ist, muss als funktionaler Ausgleich und als 
Optimierungsmaßnahme das Anbringen von zwei Spaltenquartieren pro neues Gebäude erfolgen. Dem Bau-
buch Fledermäuse (2000) können Maßnahmenvorschläge entnommen werden, damit sie bei der Bauaus-
führung umgesetzt werden können.

b) Gestaltungsfestsetzungen gemäß § 9 (4) BauGB i.V.m. § 89 BauO NRW
 
1. Dächer
- Im Sondergebiet SO 1 (Baufelder II und III) sind nur Satteldächer (SD) zulässig.
- Im Sondergebiet SO 3 (Baufeld I) sind nur Satteldächer (SD) zulässig.
- Im Sondergebiet SO 4 (Baufeld IV) sind nur Satteldächer (SD) und Walmdächer (WD) mit Dachneigungen  
  von 35° bis 45° zulässig. 
- Im Sondergebiet SO 4 (Baufeld V und VI) sind nur Flachdächer (FD) bis zu einer Dachneigung von 5° zulässig
- Im Sondergebiet SO 5 (Baufeld XIII) sind nur Satteldächer (SD) zulässig.
- In allen anderen Sondergebieten sind keine Dachformen bzw. Dachneigungen festgesetzt.

2. Gestaltung von Dachaufbauten
In den Sondergebieten SO 1 und SO 3 bis SO 5 (Baufelder I bis IV und XIII) sind Dachaufbauten nur an Dach-
flächen zulässig, deren Fassadenfront zur Haupterschließung orientiert ist. 
Folgende Dachaufbauten sind zulässig: 
Satteldachgaube, Walmdachgaube mit und ohne First, Flachdachgaube, Zwerchhaus mit Satteldach, Zwerch-
haus mit Flachdach, Zwerchhaus mit Wandscheibe. 
Dachaufbauten sind an der jeweiligen Dachseite einheitlich auszuprägen und dürfen in ihren Anbringungshöhen 
nicht verspringen. Die Anordnung der Dachaufbauten soll mit der Fassadengliederung übereinstimmen. Es ist 
lediglich eine Gaubenreihe auf einer Dachfläche zulässig. 
Die Gesamtbreite aller Dachaufbauten je Dachfläche darf 2/3 der darunter liegenden Fassadenbreite nicht 
überschreiten. Die Breite eines Dachaufbaus darf insgesamt 1/4 der darunter liegenden Fassadenbreite nicht 
überschreiten. 
Die Dachaufbauten müssen vom First und von der Dachtraufe (außer Zwerchhäuser) einen Mindestabstand 
von 1 m einhalten. Der Abstand zwischen den Dachaufbauten muss mindestens 1/2 der Höhe des Dachauf-
baus betragen. Der Abstand der Dachaufbauten zum Ortgang/Giebelseite muss mindestens 1/3 der Höhe des 
Dachaufbaus betragen, mindestens jedoch 0,75 m. Die Höhe des Dachaufbaus darf senkrecht gemessen 
maximal 3,00 m über der Dachfläche betragen.

3. Flachdachbegrünung
Flachdächer sind mindestens zu 30 % ihrer Fläche extensiv zu begrünen, sofern dies nicht mit der Errichtung 
von Solaranlagen im Konflikt steht. Diese Dächer sind mit einer extensiven Dachbegrünung und einem 
Substrataufbau von mindestens 10 cm zu begrünen. Es sind standortgerechte Gräser- und Kräutermischungen 
bzw. standortgerechte Staudenmischungen zu verwenden. Von der Verpflichtung zur Begrünung kann abge-
sehen werden, wenn technische oder nutzungsbedingte Gründe entgegenstehen. Bei Installation nicht aufge-
ständerter Solaranlagen kann die Begrünungsauflage für die von den Solaranlagen überdeckte Fläche entfallen.
Ausgenommen von der Begrünung sind Bestandsgebäude zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses.

4. Solaranlagen
Auf mindestens  30 % der neu geschaffenen Dachflächen sind Solaranlagen (Thermische Solarkollektoren, 
Photovoltaikmodule) zu errichten. Von der Verpflichtung zur Errichtung von Solaranlagen kann abgesehen 
werden, wenn technische oder nutzungsbedingte Gründe entgegenstehen.

Nach § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 666) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29.09.2020 
(GV.NRW.S. 916), der §§ 2 und 9 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
03.11.2017 (BGBI. I S. 3634) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08.08.2020 (BGBI. I S. 1728), 
in Verbindung mit der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. I S. 3786) und des § 89 der Bauordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (BauO NRW 2018), in Kraft getreten am 04.08.2018 und am 01.01.2019 (GV. NRW. 2018 S. 421), 
zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 1. Dezember 2020 (GV. NRW. S.1109) hat der Rat der 
Stadt Siegen am ....................... diesen Bebauungsplan gemäß § 10 BauGB als Satzung beschlossen.

Siegen,

.................................                                      .................................
    Bürgermeister                                                 Schriftführer(in)

Die Planungsunterlage entspricht den Anforderungen des § 1 der Verordnung über die Ausarbeitung der 
Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) vom 18.12.1990 
(BGBI 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04. Mai 2017 (BGBl I S. 1057). 

Die Festlegung der städtebaulichen Planung ist geometrisch eindeutig.

Siegen,
                                                                                                       Abteilung Vermessung und Geoinformation
                                                                                                       
                                                                                                       
                                                                                                       
                                                                                                       Städtischer Obervermessungsrat

Für die städtebauliche Planung:

Siegen,                                                                                          In Vertretung
                                                                                                       
                                                                                                       
                                                                                                       
                                                                                                       
                                                                                                       
                                                                                                       Stadtbaurat

Der Rat der Stadt Siegen hat am 03.03.2021 gemäß § 2 Abs. 1 des BauGB die Aufstellung dieses Bebauungs-
planes beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 06.03.2021 ortsüblich bekanntgemacht.

Siegen,
                                                                                                       Der Bürgermeister
                                                                                                       I.A.

Die frühzeitige Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB fand nach Bekanntmachung vom 12.10.2019               
im Zeitraum vom 14.10.2019 bis 28.10.2019 in der Arbeitsgruppe Stadtplanung der Stadt Siegen statt.

Siegen,
                                                                                                       Der Bürgermeister
                                                                                                       I.A.

Der Rat der Stadt Siegen hat am 03.03.2021 den Entwurf dieses Bebauungsplanes und seine öffentliche 
Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 des BauGB beschlossen.

Siegen,
                                                                                                       Der Bürgermeister
                                                                                                       I.A.

Der Entwurf dieses Bebauungsplanes hat mit Begründung nach der ortsüblichen Bekanntmachung 
vom 06.03.2021 in der Zeit vom 15.03.2021 bis 23.04.2021 in der  in der Arbeitsgruppe Stadt-
planung der Stadt Siegen gemäß § 3 Abs. 2 des BauGB öffentlich ausgelegen.

Siegen,
                                                                                                       Der Bürgermeister
                                                                                                       I.A.

Die ortsübliche Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses erfolgte am                               .

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft. Dieser Bebauungsplan wird gemäß
§ 10 des BauGB vom Tage der ortsüblichen Bekanntmachung an in der "Servicestelle Bauberatung" 
der Abteilung Bauaufsicht der Stadt Siegen zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. 
Die VDI-Richtlinie 2719 wird dort ebenfalls zur Einsicht bereitgehalten.
Ergänzend werden gemäß § 10a BauGB die o.g. Unterlagen in das Internet einegstellt und über ein
zentrales Internetportal des Landes zugängig gemacht.
 

Siegen,

                                                                                                       Der Bürgermeister
                                                                                                       I.A.
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388
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370
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Albertus-Magnus-Straße

Nordstraße

Elisabethstraße

Schläm
m

chen

562

563

575

Flur 25

Kam
penstraße

Friedrichstraße

Friedrichstraße

N
ordstraße

St. Marien-Krankenhaus

206

104

525

526

FH 260.02

WH 254.60
FH 257.44

FH 258.63

FH 256.40

WH 250.58

TH 251.23

FH 252.28

FH 260.12

WH 253.13
WH 253.72WH 255.31

FH 258.10
FH 258.31

WH 253.14 WH 253.25
WH 253.38

OK FD 256.12

WH 247.80

FH 253.28

WH 248.21

FH 252.81

FH 253.58

WH 250.24

FH 253.22

WH 249.72

WH 253.59

TH
 251.83

TH 262.38

FH 259.95

WH 255.54
WH 252.87

FH 257.95

FH 255.98

FH 256.23
WH 253.74

WH 251.71

FH 251.51

WH 248.39

WH 249.72

FH 251.31

FH 251.44

WH 248.22

FH 251.39

WH 247.95

WH 251.63

FH 256.42

WH 265.59

FH 267.44

FH 267.30

FH 267.43

FH 254.04

WH 250.31

WH 251.40

WH 254.67

FH 260.93

FH 267.23

OK Attika 278.56

FH 256.80

FH 260.89

FH 257.52

OK FD 255,7

OK FD 258.10

FH 259.16

WH 251.01

TH 254.16
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K 

H
ah

n 
31
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00

FH
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ch
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hi
ff
 2

78
.4

5
O

K 
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e 

31
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75

OK FD 253.66

OK FD 253.67

FH 256.04
WH 251.34

WH 251.34

FH 254.51

WH 251.44

FH 255.17

WH 248.98

FH 263.78

FH 253.70

FH 262.12

WH 249.20

WH 251.95
FH 254.40

WH 250.63

WH 253.25

FH 255.76

FH 256.04

FH 253.7

FH 260.48

TH 255.05

FH 251.23

WH 248.05

OK Attika
267.99

OK Attika
266.36

OK PD
265.52

FH 255.21
WH 250.58

FH 253.86
WH 250.48

OK FD
255.79

OK PD
254.12

OK PD
264.90

OK FD
255.83

OK PD
262.82

OK PD
253.25

OK Scheinwerfer
284.35

OK Attika
281.31

OK PD
264.93

OK Attika

OK Attika

OK PD
265.38 265.54

273.51

OK PD
262.49

OK Aufbauten
270.93

FH 254.1
TH 250.4

FH 255.2
TH 250.9

FH 254.5
TH 250.9

FH 255.7
TH 251.4

OK Attika
249.78

OK Attika
270.66

OK Attika
253.71

OK FD
253.22

OK Attika
278.26

OK Rohr
284.69

256.30
OK FD

OK Attika
250.95

OK Lüfter
284.21

OK Attika

0,8o

SO4
Klinik

a

SO2
Klinik

0,8

0,8g

SO1
Klinik

FD

SD

FD

0,8o
SO5
Klinik

SD

g 1,0

SO3
Klinik

g 1,0

SO3
Klinik

SD

g 0,8

SO1
Klinik

SD

SD/WD
(35°-45°)

OK max. =
256,00 m ü.NHN

OK max. =
259,00 m ü.NHN

OK max. =
285,00 m ü.NHN

OK max. =
270,00 m ü.NHN

OK max. =
265,00 m ü.NHN

OK max. =
261,00 m ü.NHN

OK max. = 260,50 m ü.NHN

TH max. = 255,00 m ü.NHN

OK max. =
280,00 m ü.NHN

OK max. =
260,00 m ü.NHN

OK max. =
258,00 m ü.NHN

OK max. =
255,00 m ü.NHN

OK max. =
251,00 m ü.NHN

OK max. =
254,00 m ü.NHN

St

TGa

GFL

St

Baufeld II

Baufeld X

Baufeld XIII

Baufeld III

örtliche
Geländebezugshöhe: 

Oberkante Kanaldeckel
239.41 m ü.NHN

Baufeld XII

Baufeld VII

Baufeld VIII

Baufeld I

Baufeld V

Baufeld VI

Baufeld IV

Baufeld IX

Baufeld XI

Weisdorn
StU 124cm

Schwed. Mehlbeere
StU 152cm

Schwed. Mehlbeere
StU 152cm

Säulenhainbuche
StU 67cm

Säulenhainbuche
StU 77cm

Säulenhainbuche
StU 72cm

Säulenhainbuche
StU 56cm

Berg-Ahorn
StU 216cm

Hängebuche
StU 156cm

Blut-Buche
StU 127/110cm

Säulenhainbuche
StU 50cm

Säulenhainbuche
StU 44cm

Säulenhainbuche
StU 63cm

Roßkastanie
StU 42cm

Esche
StU 254cm

Säulenhainbuche
StU 62cm

Säulenhainbuche
StU 77cm

Roßkastanie
StU 44cm

Roßkastanie
StU 43cm

Roßkastanie
StU 43cm

Gingko
StU 78cm

Gingko
StU 71cm

Winterlinde
StU 232cm

Winterlinde
StU 224cm

Sommerlinde
StU 162cm

Stieleiche
StU 140cm

Säulenhainbuche
StU 61cm

Säulenhainbuche
StU 58cm

Schwed. Mehlbeere
StU 132cm

Schwed. Mehlbeere
StU 132cm

Schwed. Mehlbeere
StU 87cm

Schwed. Mehlbeere
StU 91cm

13.0

15.0

6.0

Gully
240.54

Gully 
240.34

KD 252.02

KD 249.16

KD 245.18

Gully
243.40

Gully
240.12

KD 240.01

KD 240.19

Gully
240.77

KD 240.73

Gully
241.05

KD 246.81

KD 244.47 KD 244.02




